
 

Austritt aus der Globalversicherung: Informationspflicht des Arbeitgebers gegen-
über den Angestellten gemäss KVG 
  

Grundsatz: Generelle Anzeigepflicht 

Tritt ein/e Arbeitnehmer/in aus dem der Globalversicherung angeschlossenen Betrieb aus, ist dies der 
AGRISANO sofort durch Einsenden der Meldekarte oder telefonisch mitzuteilen. Dabei sind zwei Situa-
tionen zu unterscheiden: 

 Verbleib in der Schweiz  

 Ausreise ins Ausland 

Verbleib in der Schweiz 

Verlässt ein/e Angestellte/r den Betrieb und bleibt weiterhin in der Schweiz, tritt sie/er aus der Global-
versicherung und dem darin enthaltenen Krankenkollektivvertrag aus. Sie/er hat das Recht, in der Ein-
zelversicherung der AGRISANO die gleichen Leistungen zu versichern, welche im Kollektivvertrag versi-
chert waren. 

Krankenpflegegrundversicherung und AGRI-spezial: Die Umteilung in die Einzelversicherung (mit 
Unfalleinschluss) erfolgt automatisch, sobald der AGRISANO der Austritt aus dem Betrieb gemeldet 
wird. Soll das Unfallrisiko ausgeschlossen werden, weil die versicherte Person weiterhin nach den Be-
stimmungen des UVG für Berufs- und Nichtberufsunfall versichert ist, muss dies der AGRISANO mitge-
teilt werden. 

Krankentaggeld: Soll die Krankentaggeldversicherung weiter geführt werden, muss dies der AGRISA-
NO innerhalb von drei Monaten ab Austritt aus dem Betrieb mitgeteilt werden. Erfolgt keine Mitteilung, 
erlischt die Taggeldversicherung.  

Soll auch das Unfalltaggeld mitversichert werden, muss dies der AGRISANO angezeigt werden. 

Allgemein: Ab Übertritt in die Einzelversicherung werden die Prämien direkt beim Versicherten erho-
ben 

Ausreise ins Ausland  

Verlässt ein/e Angestellte/r, den Betrieb und die Schweiz, tritt sie/er aus der Globalversicherung und 
dem darin enthaltenen Krankenkollektivvertrag aus. Die Mitgliedschaft in der AGRISANO erlischt mit der 
Ausreise ins Ausland. 

Wechsel zu einer anderen Krankenkasse 

Personen, die nach dem Austritt aus der Globalversicherung zu einer anderen Krankenkasse wechseln 
wollen, müssen die Mitgliedschaft bei der AGRISANO schriftlich kündigen. Sie bleiben solange Mitglied 
der AGRISANO, bis ihr die Versicherungsbestätigung der neuen Krankenkasse vorliegt. 

 

Erfüllung der Informationspflicht durch den Arbeitgeber und die AGRISANO 

Dieses Informationsblatt ist jedem Angestellten bei Dienstaustritt zu überreichen. Damit 
erfüllen sowohl der Arbeitgeber, wie die AGRISANO, die ihnen auferlegte Informations-
pflicht gemäss KVG gegenüber dem Angestellten. 

 


